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(5) Die A nstellung der Bezirkssekretäre erfolgt durch 
den Bezirksvorstand m it Zustim m ung des Landes- 
(Provinzial-) Vorstandes.

(6) Zur P rü fung  der K assengeschäfte w ählt die Be
zirksdelegiertenkonferenz drei Revisoren.

§ 14.
(1) Bezirksdelegiertenkonferenzen finden m indestens 

einm al jährlich  sta tt. Zu dieser Delegiertenkonfe
renz entsendet jeder K reis Delegierte. Die Zahl der 
Delegierten bestim m t die W ahlordnung. Sie w ird 
von dem B ezirksvorstand m it Zustim m ung des 
Landes- (Provinzial-) Vorstandes erlassen.

(2) Die Delegierten werden von den K reisdelegierten
konferenzen gewählt.

(3) Die Bezirksdelegiertenkonferenz muß un ter A n
gabe der Tagesordnung in  der Regel m it einer F ris t

§ 13
M ehrere Kreise in einem Lande oder einer P ro 
vinz werden zu einem Bezirk zusammengeschlos
sen, sofern sie nicht unm ittelbar dem Landes- (Pro
vinzial-) Verband angeschlossen sind.
Der Bezirk w ird von einem Bezirksvorstand ge
leitet. E r  besteht aus dreißig M itgliedern, darun
ter zwei gleichberechtigteVorsitzende. Jeder Kreis 
muß vertreten  sein. Dem Bezirksvorstand müssen 
F rauen  und jugendliche P arte im itg lieder in an
gemessener Zahl angehören.
Die Geschäfte des Bezirks werden von einem Se
k re ta ria t geführt. Das Sekretaria t besteht in  der 
Regel aus acht M itgliedern, darun ter mindestens 
zwei F rauen.
Der Bezirksvorstand w ird von der Bezirksdele
giertenkonferenz, die M itglieder des Sekretaria ts 
vom Bezirksvorstand aus seiner M itte gewählt.
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